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Vorwort  

Liebe Jugendliche, sehr geehrte Eltern, 
Ausbilderinnen und Ausbilder,

jedes Jahr arbeiten viele junge Sachsen in  
Ferienjobs, absolvieren ein Schülerpraktikum 
oder starten ins Arbeitsleben, indem sie eine 
Berufsausbildung beginnen. 
Eine möglichst frühzeitige Orientierung und 
praktische Anschauung hilft Mädchen und 
Jungen herauszufinden, welche Richtung sie 
beruflich einschlagen möchten. Mit der Wahl 
einer Berufsausbildung treffen sie eine, wenn 
nicht gar die wichtigste Entscheidung für ihr 
Leben.
Die Arbeitswelt ist vielfältig und stellt hohe 
Anforderungen. Ohne Zweifel gehört eine  
exzellente Bildung in Theorie und Praxis zu 
den Voraussetzungen, um eine gute Fachfrau 
bzw. ein guter Fachmann im gewählten Beruf 
zu werden.
Ebenso wichtig sind sichere und gesunde  
Bedingungen, unter denen Jugendliche ihren 
Beruf erlernen, denn ihre körperliche und psy-
chische Entwicklung ist noch nicht beendet. 
Dem Jugendarbeitsschutz kommt deshalb 
während der Berufsausbildung eine grund-
legende Bedeutung zu. 
Junge Menschen, die das 18. Lebensjahr noch 
nicht erreicht haben, sind durch das Jugend-
arbeitsschutzgesetz geschützt. Diese Rege-
lungen sind durch alle, die Jugendliche aus-
bilden und beschäftigen, zu beachten und 
einzuhalten.

Aber auch die Jugendlichen selbst und ihre 
Eltern sollten sich mit diesen Fragen vertraut 
machen – ihre Rechte und Pflichten kennen. 
Diese Broschüre gibt dabei Hilfestellung. Die 
wichtigsten Regelungen des Jugendarbeits-
schutzgesetzes werden im Überblick vorge-
stellt. Sie gelten sowohl für das Arbeiten in 
den Ferien, als auch für die Zeit der Berufsaus-
bildung.
Gegenwärtig kommen viele Kinder und  
Jugendliche als Flüchtlinge nach Deutschland 
und werden hier die Schulen und Berufsschu-
len besuchen. Ihnen und ihren Eltern oder 
Betreuern sollen auf diesem Weg Informatio-
nen für einen wichtigen Lebensbereich gege-
ben werden, um sie bei der Integration in die 
neuen Lebensverhältnisse zu unterstützen. Die 
Broschüre ist zweisprachig gestaltet, sodass 
sie die Bildungsvermittlung und das Erlernen 
der deutschen Sprache begleiten kann.
Ich wünsche Ihnen viel Erfolg und alles Gute 
auf Ihrem Lebensweg!

Martin Dulig
Staatsminister für Wirtschaft, Arbeit 
und Verkehr
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Früh übt sich, wer ein Meister werden will

Dieses alte Sprichwort hat seine Bedeutung 
nicht verloren. Für die Beschäftigung von Kin-
dern und Jugendlichen im Arbeitsprozess sind 
allerdings bestimmte Regeln einzuhalten.
Hier gilt grundsätzlich: Die Beschäftigung 
von Kindern ist verboten! 
In Deutschland regeln das Jugendarbeits-
schutzgesetz (JArbSchG) und die Kinderar-
beitsschutzverordnung (KindArbSchV) die 
Altersgrenzen und die Bedingungen für die 
Beschäftigung junger Menschen, die noch 
nicht 18 Jahre alt sind. Dabei wird zwischen 
Kindern und Jugendlichen unterschieden:
 Kind ist, wer noch nicht 15 Jahre alt ist
 Jugendlicher ist, wer mindestens 15 aber 

noch nicht 18 Jahre alt ist
Für Kinder ab dem 13. Lebensjahr und für Ju-
gendliche, die vollzeitschulpflichtig sind, gibt es 
streng geregelte Ausnahmen vom Beschäfti-
gungsverbot. Sie dürfen mit leichten und für 
Kinder geeigneten Arbeiten beauftragt werden. 

Die Vollzeitschul-
pflicht beträgt in 
Sachsen neun 
Schuljahre
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Welche Arbeiten sind in diesem 
Zusammenhang erlaubt? 
 Das Austragen von Zeitungen, Zeitschriften, 

Anzeigenblättern und Werbeprospekten
 In privaten und landwirtschaftlichen Haus-

halten
 Tätigkeiten in Haushalt und Garten
 Botengänge
 Betreuung von Kindern und anderen 

zum Haushalt gehörenden Personen
 Nachhilfeunterricht
 Betreuung von Haustieren
 Einkaufstätigkeiten mit Ausnahme des 

Einkaufs von alkoholischen Getränken 
und Tabakwaren

 In landwirtschaftlichen Betrieben mit Tä-
tigkeiten bei
 der Ernte und der Feldbestellung
 der Selbstvermarktung landwirtschaft-

licher Erzeugnisse
 der Versorgung von Tieren

 Handreichungen beim Sport
 Tätigkeiten bei nichtgewerblichen Aktio-

nen und Veranstaltungen der Kirchen, 
Religionsgemeinschaften, Verbände, Ver-
eine und Parteien,

wenn die Beschäftigung nach § 5 Abs. 3 
JArbSchG leicht und für sie geeignet ist.

In der KindArbSchV werden in § 2 weitere 
Bedingungen einer zulässigen Beschäftigung 
von Kindern benannt.
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Möglichkeiten ab dem 15. Lebensjahr
 Jugendliche, die 15 Jahre alt und vollzeit-

schulpflichtig sind, dürfen die Arbeiten, 
die Kindern erlaubt sind, ausführen. Au-
ßerdem dürfen sie in den Ferien arbeiten. 
Im Kapitel „In den Ferien jobben“ gibt es 
dazu nähere Erläuterungen. 

 Jugendliche, die die Vollzeitschulpflicht 
erfüllt haben, werden berufsschulpflich-
tig. Das heißt, sie können eine Berufsaus-
bildung beginnen und lernen dafür in  
einem Betrieb und in der Berufsschule. In 
Sachsen gibt es außerdem weitere berufs-
bildende Schularten. Noch vor Verlassen 
der allgemeinen Schule werden alle  
Jugendlichen über die verschiedenen 
Wege in eine Berufstätigkeit informiert.

In all diesen Fällen gilt das JArbSchG. Es re-
gelt u.   a. Arbeitszeit, Pausen, Urlaub, Besuch 
der Berufsschule, gefährliche Arbeiten, ge-
sundheitliche Betreuung und Pflichten des 
Arbeitgebers. Weitere Informationen hierzu 
sind im Kapitel „Ich lerne den Beruf meiner 
Wahl“ zu finden.

Jugendarbeits-
schutz in jedem 
Fall beachten
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Betriebspraktika 
sollen die Berufs-  
und Studienorien-
tierung 
unterstützen

Die genannten gesetzlichen Regelungen kön-
nen im Internet unter http://www.arbeits-
schutz.sachsen.de/230.htm nachgelesen 
werden.

Betriebspraktika sollen die Berufs- und  
Studienorientierung der Schülerinnen und 
Schüler unterstützen. Da es sich hier um 
schulische Veranstaltungen handelt, liegt die 
Planung und Durchführung von Betriebs-
praktika in der Verantwortung der jeweiligen 
Schule. Selbstverständlich ist das JArbSchG 
in den Unternehmen und Einrichtungen, in 
denen das Betriebspraktikum durchgeführt 
wird, auch einzuhalten.

Betriebspraktikum während der Schulzeit

In den Ferien jobben
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In den Ferien jobben 

Viele Jugendliche möchten in den Schulferien 
arbeiten, erste Erfahrungen sammeln und das 
Taschengeld aufbessern. Die Voraussetzung 
dafür ist, dass sie bereits 15 Jahre alt sind. Für 
die Beschäftigung von Jugendlichen gelten 
die Vorschriften des JArbSchG. Folgende  
Regelungen müssen eingehalten werden:
Während der Ferien darf für höchstens vier 
Wochen im Kalenderjahr gearbeitet werden 
(hierbei gilt die 5-Tage-Woche).
 Die Arbeitszeit darf nicht mehr als 8 Stun-

den täglich und nicht mehr als 40 Stun-
den wöchentlich betragen.

 Sie muss zwischen 6 Uhr morgens und  
20 Uhr abends liegen.

 Der Ferienjob ist an Samstagen, Sonn- und 
Feiertagen verboten.

Ausnahmen gibt es z. B. für Gaststätten, 
Kioske und Krankenhäuser. Sie werden in 
den §§ 16 - 18 des JArbSchG geregelt.

Die Ruhepausen während der Arbeitszeit  
dienen der Erholung. Den Jugendlichen sind 
mindestens 
 30 Minuten bei einer Arbeitszeit von 4,5 bis 

6 Stunden,
 60 Minuten bei einer Arbeitszeit von über 

6 Stunden zu gewähren.

Während der 
Ferien darf für 
höchstens vier 
Wochen und  
nicht mehr als  
8 Stunden täglich 
gearbeitet werden
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Verbotene 
Tätigkeiten im 
Ferienjob sind zu 
beachten

Vor Beginn der Beschäftigung muss der Ar-
beitgeber die Schülerinnen und Schüler über 
mögliche Unfall- und Gesundheitsgefahren 
und deren Verhinderung am Arbeitsplatz un-
terweisen.

Gefährliche Jobs?

Auch in den Ferien sollen die Jugendlichen 
geschützt sein. Sie dürfen nicht mehr arbei-
ten, als sie psychisch und körperlich leisten 
können. Grundsätzlich sind Jugendliche nur 
mit solchen Arbeiten zu beschäftigen, bei 
denen sie keinen Unfallgefahren, sittlichen 
Gefahren oder Gesundheitsgefährdungen 
ausgesetzt sind. Aus diesem Grund sind Ak-
kordarbeit, schädliche Einwirkungen von 
Lärm, Erschütterungen, Strahlen, gefährli-
chen Arbeitsstoffen sowie außergewöhnliche 
Hitze, Kälte und Nässe verboten. Ausnahmen 
sind in § 22 Abs. 2 des JArbSchG festgelegt.
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Ich lerne den Beruf meiner Wahl

Manche Tätigkeiten sind mit Unfallgefahren 
verbunden, die Jugendliche wegen mangeln-
dem Sicherheitsbewusstsein oder mangeln-
der Erfahrung noch nicht erkennen können.

Verbotene Ferienjob-Tätigkeiten sind z. B.:
 die Beschäftigung an Säge-, Hobel-, Spalt-, 

Hack-, Fräs- und Spanschneidemaschinen, 
Pressen

 das Bedienen von Hebezeugen und Zent-
rifugen

 Arbeiten an Tankstellen
 Arbeiten unter Einwirkung von Eichen- und 

Buchenholzstäuben sowie Dieselemissionen
 Schweißarbeiten
 Arbeiten in Kühl- und Nassräumen – wie 

Brauereien und Schlachthöfen
 Heben und Tragen schwerer Lasten
 eine Beschäftigung mit erhöhter Infek-

tionsgefahr

Eine ärztliche Untersuchung im Sinne des Ju-
gendarbeitsschutzgesetzes wie zum Beginn 
einer Berufsausbildung ist für diese Art der 
Beschäftigung nicht erforderlich.

Unfallversicherungsschutz besteht für die 
Dauer des Ferienjobs über den Unfallver-
sicherungsträger des Arbeitgebers.
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Ich lerne den Beruf meiner Wahl

Jugendarbeitsschutz ist die Grundlage
Mit dem Start in das Arbeitsleben beginnt für 
Jugendliche ein neuer Lebensabschnitt. Für 
den Beruf ihrer Wahl benötigen sie sehr gute 
Fachkenntnisse und in vielen Fällen praktische 
Fähigkeiten und Fertigkeiten, die sie während 
der Berufsausbildung erwerben sollen. Siche-
re und gesunde Ausbildungsbedingungen sind 
dabei ein Qualitätsmerkmal der Berufsausbil-
dung.

Ein wirksamer Jugendarbeitsschutz bewahrt 
junge Menschen unter 18 Jahren vor einer 
Gefährdung ihrer Gesundheit oder einer Stö-
rung ihrer Entwicklung. Das JArbSchG enthält 
dazu entsprechende Schutzvorschriften, die 
der Arbeitgeber im Rahmen der Berufsausbil-
dung einzuhalten hat.

Der Schutz der Jugendlichen hat grundsätz-
lich Vorrang vor wirtschaftlichen Interessen.

Auf den folgenden Seiten werden die wich-
tigsten Regelungen des JArbSchG vorgestellt.

Das Jugendar-
beitsschutzgesetz 
(JArbSchG) 
enthält zahlreiche 
Schutzvorschrif-
ten

  
Seite 14:  

Marginale: 
  

قانون من يت
تشغيل حماية

الشباب
JArbSchG)العديد

الحماية لوا  من

Inhalt: 
  

اتعلم ترت ا التي نة الم
  

الأساس ي الشباب تشغيل حماية
        

       
        

        
      

       
     

  
        

 18        
        

   JArbSchG)(  
        

       
 

  
       

   
  

       
     JArbSchG)(  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Seite 14:  

Marginale: 
  

قانون من يت
تشغيل حماية

الشباب
JArbSchG)العديد

الحماية لوا  من

Inhalt: 
  

اتعلم ترت ا التي نة الم
  

الأساس ي الشباب تشغيل حماية
        

       
        

        
      

       
     

  
        

 18        
        

   JArbSchG)(  
        

       
 

  
       

   
  

       
     JArbSchG)(  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Seite 14:  

Marginale: 
  

قانون من يت
تشغيل حماية

الشباب
JArbSchG)العديد

الحماية لوا  من

Inhalt: 
  

اتعلم ترت ا التي نة الم
  

الأساس ي الشباب تشغيل حماية
        

       
        

        
      

       
     

  
        

 18        
        

   JArbSchG)(  
        

       
 

  
       

   
  

       
     JArbSchG)(  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



| 15

Das Jugendarbeitsschutzgesetz gilt:
 für die Beschäftigung von Personen, 

die noch nicht 18 Jahre alt sind,
 in der Berufsausbildung,
 als Arbeitnehmer oder Heimarbeiter,
 mit sonstigen Dienstleistungen, die der 

Arbeitsleistung von Arbeitnehmern 
oder Heimarbeitern ähnlich sind,

 in einem der Berufsausbildung ähn-
lichen Ausbildungsverhältnis.

Dieses Gesetz gilt nicht:
 für gelegentliche geringfügige Hilfe-

leistungen
 aus Gefälligkeit,
 aufgrund familienrechtlicher Vor-

schriften,
 in Einrichtungen der Jugendhilfe,
 in Einrichtungen zur Eingliederung  

Behinderter,
 für die Beschäftigung durch die Perso-

nensorgeberechtigten im Familienhaus-
halt.

 
 
  

 :  
الشباب تشغيل حماية قانون (JArbSchGيسر

عل
سن  يبلغوا لم فراد بعد،18تشغيل سنة
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Jugendliche 
dürfen täglich 
nicht länger als
8 Stunden und 
wöchentlich nicht 
mehr als 40 Stun- 
den arbeiten

Arbeitszeit und Schichtzeit  

Jugendliche dürfen täglich nicht länger 
als 8 Stunden und wöchentlich nicht 
mehr als 40 Stunden beschäftigt werden. 
Für sie gilt die 5-Tage-Woche.

Ausnahmen sind zulässig:
 in Notfallsituationen; in der Landwirt-

schaft zur Erntezeit dürfen Jugendliche 
über 16 Jahren bis zu 9 Stunden täglich 
und bis zu 85 Stunden in der Doppelwo-
che beschäftigt werden; zum Ausgleich 
ausgefallener Arbeitszeit an Werktagen 
darf die Arbeitszeit auf 8,5 Stunden ver-
längert werden.

Die Schichtzeit ist die Zeit vom Beginn bis 
zum Ende der täglichen Beschäftigung,  
einschließlich der Ruhepausen.
Die Schichtzeit darf 10 Stunden nicht über-
schreiten und in Betrieben des Gaststätten-
gewerbes, in der Landwirtschaft, in der Tier-
haltung sowie auf Bau- und Montagestellen 
höchstens 11 Stunden betragen.

Ruhepausen  

Jugendliche haben Anspruch auf im Voraus
feststehende Ruhepausen. 
Länger als 4,5 Stunden hintereinander dür-
fen Jugendliche nicht ohne Ruhepausen  
tätig sein. Als Ruhepause gilt nur eine Arbeits-
unterbrechung von mindestens 15 Minuten.
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Länger als  
4,5 Stunden 
hinter einander 
dürfen Jugendliche 
nicht ohne Ruhe- 
pausen tätig sein Tägliche Freizeit 

Nachtruhe

Nach Beendigung der täglichen Arbeitszeit
dürfen Jugendliche erst wieder nach einer
ununterbrochenen Freizeit von mindestens
12 Stunden beschäftigt werden.

Jugendliche dürfen nur in der Zeit von  
6 Uhr bis 20 Uhr arbeiten.
Aufgrund von Sonderregelungen können
Jugendliche über 16 Jahre
 im Gaststätten- und Schaustellergewerbe 

bis 22 Uhr,
 in mehrschichtigen Betrieben bis 23 Uhr,
 in der Landwirtschaft ab 5 Uhr oder bis  

21 Uhr,
 in Bäckereien und Konditoreien ab 5 Uhr

tätig werden.

Jugendliche über 17 Jahre dürfen in Bäckerei-
en ab 4 Uhr arbeiten.

Die Pausen müssen
 bei einer Arbeitszeit von 4,5 bis 6 Stunden 

mindestens 30 Minuten,
 bei einer Arbeitszeit von mehr als 6 Stun-

den mindestens 60 Minuten betragen.
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Beginnt für den Auszubildenden der Berufs-
schulunterricht vor 9 Uhr, darf am Vortag 
nur bis 20 Uhr gearbeitet werden.
Weitere Ausnahmen sind auf Antrag bei der
Arbeitsschutzbehörde möglich.

An Samstagen, 
Sonn- und 
Feiertagen dürfen 
Jugendliche 
grundsätzlich 
nicht arbeiten

Ruhe an Samstagen, Sonn- und Feiertagen

An Samstagen, Sonn- und Feiertagen dürfen 
Jugendliche grundsätzlich nicht arbeiten.
Für bestimmte Branchen und Einrichtungen 
gibt es jedoch Sonderbestimmungen.
So ist eine Tätigkeit zulässig, z. B.
 in Krankenhäusern sowie in Alten-, Pflege- 

und Kinderheimen,
 in der Landwirtschaft und Tierhaltung mit 

Arbeiten, die auch an Sonn- und Feierta-
gen naturnotwendig vorgenommen wer-
den müssen,

 bei Musikaufführungen, Theatervorstel-
lungen und anderen Aufführungen sowie 
bei Direktsendungen im Rundfunk und 
Fernsehen,

 im Gaststättengewerbe,
 beim Sport,
 im ärztlichen Notdienst,
 samstags auch in offenen Verkaufsstellen, 

in Bäckereien und Konditoreien, im Fri-
seurhandwerk, im Marktverkehr, in Repa-
raturwerkstätten für Kraftfahrzeuge und 
bei außerbetrieblichen Ausbildungsmaß-
nahmen.
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Generell dürfen Jugendliche nicht am 24. 
und 31. Dezember nach 14 Uhr, am 25. De-
zember, am 1. Januar, am ersten Osterfeier-
tag und am 1. Mai beschäftigt werden.

Bei einer Tätigkeit an Samstagen sollen min-
destens zwei Samstage im Monat frei blei-
ben.

Bei einer Beschäftigung an Sonntagen soll 
jeder zweite Sonntag und müssen mindes-
tens zwei Sonntage im Monat frei bleiben.

Wenn ein Jugendlicher an einem Samstag, 
einem Sonntag oder einem Feiertag, der auf
einen Werktag fällt, tätig wird, muss er als 
Ausgleich jeweils an einem berufsschulfreien
Arbeitstag in derselben Woche freigestellt 
werden.
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Jeder Jugendliche 
hat Anspruch auf 
einen jährlichen, 
bezahlten 
Erholungsurlaub

Urlaub

Jeder Jugendliche hat Anspruch auf einen 
jährlichen, bezahlten Erholungsurlaub.

Je nach Alter des Jugendlichen beträgt der
Urlaub mindestens:
 30 Werktage, wenn der Jugendliche zu 

Beginn des Kalenderjahres noch nicht  
16 Jahre alt ist,

 27 Werktage, wenn der Jugendliche zu 
Beginn des Kalenderjahres noch nicht  
17 Jahre alt ist,

 25 Werktage, wenn der Jugendliche zu 
Beginn des Kalenderjahres noch nicht  
18 Jahre alt ist.

Der Urlaub soll Berufsschülern in der Zeit der
Berufsschulferien gegeben werden. Besucht
der Jugendliche während seines Urlaubs die
Berufsschule, muss ihm je Berufsschultag 
ein weiterer Urlaubstag gewährt werden.
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Berufsschulunterricht und Prüfungen

Die Jugendlichen sind freizustellen:
 für die Teilnahme am Berufsschulunter-

richt,
 für die Teilnahme an Prüfungen und  

außerbetrieblichen Ausbildungsmaßnah-
men, die aufgrund öffentlicher oder ver-
traglicher Bestimmungen außerhalb der 
Ausbildungsstätte durchgeführt werden,

 an dem Arbeitstag, der der schriftlichen 
Abschlussprüfung unmittelbar vorangeht.

Sie dürfen nicht beschäftigt werden:
 vor einem vor 9 Uhr beginnenden Unter-

richt (gilt auch für über 18-Jährige),
 einmal in der Woche an einem Berufs-

schultag mit mehr als 5 Unterrichtsstun-
den von mindestens je 45 Minuten,

 in Berufsschulwochen mit einem plan-
mäßigen Blockunterricht von mindestens 
25 Stunden an mindestens 5 Tagen; 

 zusätzliche betriebliche Ausbildungsveran-
staltungen bis zu 2 Stunden wöchentlich 
sind zulässig.

Auch die Tage in der Berufsschule gelten als 
bezahlte Arbeitstage.

Auch die Tage in 
der Berufsschule 
gelten als bezahlte 
Arbeitstage
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Jugendliche dürfen nicht mit gefährlichen 
Arbeiten beschäftigt werden. Das sind:
 Arbeiten, die ihre physische und psychi-

sche Leistungsfähigkeit übersteigen,
 Arbeiten, bei denen sie sittlichen Gefahren 

ausgesetzt sind,
 Arbeiten, die mit besonderen Unfallgefah-

ren verbunden sind, die durch mangelndes 
Sicherheitsbewusstsein oder durch man-
gelnde Erfahrung nicht erkennbar oder 
nicht abwendbar sind,

 Arbeiten, bei denen ihre Gesundheit durch 
Hitze, Kälte, starke Nässe, Lärm, Erschüt-
terungen oder Strahlen gefährdet wird,

 Arbeiten, bei denen sie schädlichen Ein-
wirkungen von Gefahrstoffen im Sinne 
des Chemikaliengesetzes ausgesetzt sind,

 Arbeiten, bei denen sie schädlichen Ein-
wirkungen von biologischen Arbeitsstof-
fen ausgesetzt sind.

Abweichend davon können Jugendliche mit 
den vier zuletzt genannten Arbeiten beschäf-
tigt werden, wenn dies zur Erreichung ihres 
Ausbildungszieles erforderlich ist sowie ihr 
Schutz durch die Aufsicht eines Fachkun-
digen gewährleistet ist und bei gefährli-
chen Stoffen die Luftgrenzwerte unter-
schritten werden.

Beschäftigungsverbote und -beschränkungen bei gefährlichen 
Arbeiten 

Jugendliche 
dürfen nicht mit 
gefährlichen
Ar beiten be- 
schäftigt werden

 :  
: 

  
تشغيل وز ي لا

في القصر الشباب
طر  عمال

: 
  

طر ال الأعمال عل ة المفرو والقيود العمل ر ح
  

وز ي طرلا عمال في القصر الشباب  تشغيل
ا ب :ويقصد

        
       
       

        
        

       
    

     
       

       
  

       
   

  
       

ذل     كان ذا
مان وم التدريب، دا لتحقي روريا

عدم وم ل، م مدرب شرا ل من م حمايت
حالة في ا ب المسمو الحدية القيم اوز ت

طر ال للمواد   التعر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :  
: 

  
تشغيل وز ي لا

في القصر الشباب
طر  عمال

: 
  

طر ال الأعمال عل ة المفرو والقيود العمل ر ح
  

وز ي طرلا عمال في القصر الشباب  تشغيل
ا ب :ويقصد

        
       
       

        
        

       
    

     
       

       
  

       
   

  
       

ذل     كان ذا
مان وم التدريب، دا لتحقي روريا

عدم وم ل، م مدرب شرا ل من م حمايت
حالة في ا ب المسمو الحدية القيم اوز ت

طر ال للمواد   التعر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :  
: 

  
تشغيل وز ي لا

في القصر الشباب
طر  عمال

: 
  

طر ال الأعمال عل ة المفرو والقيود العمل ر ح
  

وز ي طرلا عمال في القصر الشباب  تشغيل
ا ب :ويقصد

        
       
       

        
        

       
    

     
       

       
  

       
   

  
       

ذل     كان ذا
مان وم التدريب، دا لتحقي روريا

عدم وم ل، م مدرب شرا ل من م حمايت
حالة في ا ب المسمو الحدية القيم اوز ت

طر ال للمواد   التعر
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Akkordarbeit ist 
für Jugendliche 
nicht erlaubt

Akkordarbeit 

Jugendliche dürfen nicht beschäftigt 
werden:
 mit Akkordarbeit und sonstigen Arbeiten, 

bei denen durch ein gesteigertes Arbeitstem-
po ein höheres Entgelt erzielt werden kann,

 in einer Arbeitsgruppe mit erwachsenen 
Arbeitnehmern unter Bedingungen wie 
zuerst beschrieben,

 mit Arbeiten, bei denen ihr Arbeitstempo 
nicht nur gelegentlich vorgeschrieben 
oder auf andere Weise erzwungen wird.

Ausnahme:
Eine Tätigkeit in einer Arbeitsgruppe mit  
erwachsenen Arbeitnehmern, die im Akkord 
arbeiten, ist zulässig
 soweit dies zur Erreichung des Ausbil-

dungsziels erforderlich ist oder
 wenn die Jugendlichen eine Berufsausbil-

dung für diese Beschäftigung beendet 
haben

 und jeweils ihr Schutz durch die Aufsicht 
eines Fachkollegen/einer Fachkollegin  
gewährleistet ist.

  
 :  

: 
  

بالعمل مسمو ير
للشباب بالقطعة

 القصر

: 
  

بالقطعة العمل
  

القصر الشباب تشغيل يتم لا ب :ي
بالقطعة  التي    بالأعمال

        
    

        
        

         
       

  
ذل من ني :يست

       
      

       
   

         
    

         
      

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
 :  

: 
  

بالعمل مسمو ير
للشباب بالقطعة

 القصر

: 
  

بالقطعة العمل
  

القصر الشباب تشغيل يتم لا ب :ي
بالقطعة  التي    بالأعمال

        
    

        
        

         
       

  
ذل من ني :يست

       
      

       
   

         
    

         
      

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
 :  

: 
  

بالعمل مسمو ير
للشباب بالقطعة

 القصر

: 
  

بالقطعة العمل
  

القصر الشباب تشغيل يتم لا ب :ي
بالقطعة  التي    بالأعمال

        
    

        
        

         
       

  
ذل من ني :يست
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Arbeiten unter Tage

Aufsicht

Jugendliche dürfen nicht unter Tage arbei-
ten. Nur unter den bei Akkordarbeit genann-
ten Ausnahmebedingungen dürfen Jugend-
liche über 16 Jahre unter Tage arbeiten.

Die Aufsicht über die Ausführung des  
Jugendarbeitsschutzgesetzes und der ein-
schlägigen Rechtsvorschriften haben im 
Freistaat Sachsen die Staatliche Arbeits-
schutzbehörde, in Bergbaubetrieben das 
Sächsische Oberbergamt.

Verbot der Beschäftigung durch bestimmte Personen

Personen, die wegen bestimmter Straftaten 
rechtskräftig verurteilt worden sind, dürfen 
Jugendliche nicht beschäftigen.
Dies gilt auch für Personen, die wegen einer
Ordnungswidrigkeit nach dem Jugend ar-
beitsschutzgesetz mindestens dreimal mit 
einer Geldbuße belegt worden sind.

Die Aufsicht über 
das Jugendar-
beitsschutzgesetz 
hat die Staatliche 
Arbeits schutz-
behörde

 :  
: 

  
شرا ا يتول

حماية قانون عل
ة ي الشباب تشغيل
التابعة العمل حماية

 للدولة

: 
  

الأر تح العمل
  
الأر     لا   تح

        
       

     
  

ا الأش بع قبل من العمل ر ح
  

       
       

        
       

      
  

شرا ا
  

        
       

      
        

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 :  
: 

  
شرا ا يتول

حماية قانون عل
ة ي الشباب تشغيل
التابعة العمل حماية

 للدولة

: 
  

الأر تح العمل
  
الأر     لا   تح

        
       

     
  

ا الأش بع قبل من العمل ر ح
  

       
       

        
       

      
  

شرا ا
  

        
       

      
        

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 :  
: 

  
شرا ا يتول

حماية قانون عل
ة ي الشباب تشغيل
التابعة العمل حماية

 للدولة

: 
  

الأر تح العمل
  
الأر     لا   تح

        
       

     
  

ا الأش بع قبل من العمل ر ح
  

       
       

        
       

      
  

شرا ا
  

        
       

      
        

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 :  
: 

  
شرا ا يتول

حماية قانون عل
ة ي الشباب تشغيل
التابعة العمل حماية

 للدولة

: 
  

الأر تح العمل
  
الأر     لا   تح

        
       

     
  

ا الأش بع قبل من العمل ر ح
  

       
       

        
       

      
  

شرا ا
  

        
       

      
        

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 :  
: 

  
شرا ا يتول

حماية قانون عل
ة ي الشباب تشغيل
التابعة العمل حماية

 للدولة

: 
  

الأر تح العمل
  
الأر     لا   تح

        
       

     
  

ا الأش بع قبل من العمل ر ح
  

       
       

        
       

      
  

شرا ا
  

        
       

      
        

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 :  
: 

  
شرا ا يتول

حماية قانون عل
ة ي الشباب تشغيل
التابعة العمل حماية

 للدولة

: 
  

الأر تح العمل
  
الأر     لا   تح

        
       

     
  

ا الأش بع قبل من العمل ر ح
  

       
       

        
       

      
  

شرا ا
  

        
       

      
        

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 :  
: 

  
شرا ا يتول

حماية قانون عل
ة ي الشباب تشغيل
التابعة العمل حماية

 للدولة

: 
  

الأر تح العمل
  
الأر     لا   تح

        
       

     
  

ا الأش بع قبل من العمل ر ح
  

       
       

        
       

      
  

شرا ا
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Gesundheitliche Betreuung

Erstuntersuchung
Ein Jugendlicher, der in das Berufsleben  
eintritt, darf erst beschäftigt werden, wenn 
er innerhalb der letzten 14 Monate von  
einem Arzt seiner Wahl untersucht worden 
ist und dem Arbeitgeber eine von diesem 
Arzt ausgestellte Bescheinigung vorlegt.

Erste Nachuntersuchung
Ein Jahr nach Aufnahme der ersten Beschäf-
tigung hat sich der Arbeitgeber die Beschei-
nigung eines Arztes darüber vorlegen zu 
lassen, dass der Jugendliche nachuntersucht 
worden ist. Bei Nichtbeachtung tritt Be-
schäftigungsverbot ein.

Weitere Nachuntersuchungen
Nach Ablauf jedes weiteren Jahres nach der
ersten Nachuntersuchung kann sich der  
Jugendliche erneut untersuchen lassen.

Die Arbeitsschutzbehörde:
 ist berechtigt, die Arbeitsstätten Jugend-

licher zu besichtigen,
 hat schwerwiegende Verstöße gegen das 

JArbSchG der Industrie- und Handels-
kammer oder der Handwerkskammer und 
jeweils in Kopie der Agentur für Arbeit 
mitzuteilen,

 kann unter bestimmten Voraussetzungen 
befristete Ausnahmen bewilligen.

Ein Jugendlicher, 
darf erst 
beschäftigt 
werden, wenn er 
dem Arbeitgeber 
eine ärztliche 
Bescheinigung 
vorlegt

Seite 25:  
Marginale: 

  
تشغيل وز ي لا

بعد لا قاصر شاب
اد ش يقدم ن

صاحب ل طبية
العمل

  
Inhalt: 

  
العمل حماية ة :ي

         
  

       
      
      

 )JArbSchG(  
        

  
  

الصحية الرعاية
  

الأولي الفح
        

في         
ية الما را ش عشر الأربعة    ون

        
   

  
طب فح للمتابعةول ي

         
        

       
العمل     ر  ح

  
ر الأ المتابعة فحو

        
       
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Seite 25:  
Marginale: 

  
تشغيل وز ي لا

بعد لا قاصر شاب
اد ش يقدم ن

صاحب ل طبية
العمل

  
Inhalt: 

  
العمل حماية ة :ي

         
  

       
      
      

 )JArbSchG(  
        

  
  

الصحية الرعاية
  

الأولي الفح
        

في         
ية الما را ش عشر الأربعة    ون

        
   

  
طب فح للمتابعةول ي

         
        

       
العمل     ر  ح

  
ر الأ المتابعة فحو

        
       

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Seite 25:  
Marginale: 

  
تشغيل وز ي لا

بعد لا قاصر شاب
اد ش يقدم ن

صاحب ل طبية
العمل

  
Inhalt: 

  
العمل حماية ة :ي

         
  

       
      
      

 )JArbSchG(  
        

  
  

الصحية الرعاية
  

الأولي الفح
        

في         
ية الما را ش عشر الأربعة    ون

        
   

  
طب فح للمتابعةول ي

         
        

       
العمل     ر  ح

  
ر الأ المتابعة فحو

        
       
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Seite 25:  
Marginale: 

  
تشغيل وز ي لا

بعد لا قاصر شاب
اد ش يقدم ن

صاحب ل طبية
العمل

  
Inhalt: 

  
العمل حماية ة :ي

         
  

       
      
      

 )JArbSchG(  
        

  
  

الصحية الرعاية
  

الأولي الفح
        

في         
ية الما را ش عشر الأربعة    ون

        
   

  
طب فح للمتابعةول ي

         
        

       
العمل     ر  ح

  
ر الأ المتابعة فحو
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Angeordnete Untersuchungen
Unter bestimmten Voraussetzungen kann 
vom Arzt eine außerordentliche Nachunter-
suchung angeordnet werden. Eine Ergän-
zungsuntersuchung hat der Arzt durch einen 
anderen Arzt oder Zahnarzt zu veranlassen, 
wenn er den Gesundheits- und Entwick-
lungszustand des Jugendlichen nur durch 
eine solche Untersuchung beurteilen kann.

Freistellung für ärztliche Untersuchun-
gen
Für die Durchführung aller Untersuchungen
hat der Arbeitgeber den Jugendlichen von 
der Arbeit ohne Entgeltausfall freizustellen.

Kosten 
Für Jugendliche, die noch nicht 18 Jahre 
alt sind und ihren Hauptwohnsitz im  
Freistaat Sachsen haben, trägt der Freistaat 
Sachsen die Kosten der Untersuchungen.

Bescheinigungen 
Der Arzt hat umgehend
 den Personensorgeberechtigten schrift-

lich das Ergebnis der Untersuchung, die 
gesundheitlichen Gefährdungsmög-
lichkeiten durch die Arbeit und besondere  
der Gesundheit dienende Maßnahmen 
mitzuteilen,

 den Arbeitgeber in Form einer Bescheini-
gung darüber zu informieren, dass die 
Untersuchung stattgefunden hat und auf 
eventuelle Gefährdungsmöglichkeiten 
durch die Art der Arbeit hinzuweisen.

 : 
  

المطلوبة الفحو
        

       
          

        
      

  
الطبية الفحو عفا

       
التعر      بدون

ر الأ من صم  ل
  

التكالي
ساكسونيا      ولاية

لسن   بعد يصلوا    سنةلم
     

  
ادا الش
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Pflichten des 
Arbeitgebers

Pflichten des Arbeitgebers

Jeder Arbeitgeber, der Jugendliche
beschäftigt,
 hat vor Beginn der Beschäftigung Ju-

gendlicher und bei wesentlicher Änderung 
der Arbeitsbedingungen die mit der Be-
schäftigung verbundenen Gefährdungen 
zu beurteilen,

 hat am Arbeitsplatz alle Vorkehrungen 
und Maßnahmen zu treffen, die zum 
Schutze der Jugendlichen gegen Gefah-
ren für Leben und Gesundheit sowie zur 
Vermeidung einer Beeinträchtigung der 
körperlichen und seelischen Entwicklung 
der Jugendlichen erforderlich sind,

 hat die Jugendlichen vor Beginn der  
Beschäftigung und bei wesentlicher  
Änderung der Arbeitsbedingungen über 
die Unfall- und Gesundheitsgefahren 
im Betrieb zu unterweisen und dies  
mindestens halbjährlich zu wiederholen,

 : 
  

المطلوبة الفحو
        

       
          

        
      

  
الطبية الفحو عفا

       
التعر      بدون

ر الأ من صم  ل
  

التكالي
ساكسونيا      ولاية

لسن   بعد يصلوا    سنةلم
     

  
ادا الش

      
       

     
      

   
         

         
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 :  

: 
  

صاحب التزاما
 العمل

: 
  

عمل صاحب كل عل
 

يلي بما يقوم ن قاصر شاب بتشغيل يقوم
اطر  الم    قبل   تقييم

       تشغيل
      

ية    الوقا    التدابير
ا را      ا

الحيا   دد ت التي اطر الم من
       والصحة

     
اطر      م بشأن

المنشأ في الصحية اطر والم   الحواد
        
       

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 :  

: 
  

صاحب التزاما
 العمل

: 
  

عمل صاحب كل عل
 

يلي بما يقوم ن قاصر شاب بتشغيل يقوم
اطر  الم    قبل   تقييم

       تشغيل
      

ية    الوقا    التدابير
ا را      ا

الحيا   دد ت التي اطر الم من
       والصحة

     
اطر      م بشأن

المنشأ في الصحية اطر والم   الحواد
        
       

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 :  

: 
  

صاحب التزاما
 العمل

: 
  

عمل صاحب كل عل
 

يلي بما يقوم ن قاصر شاب بتشغيل يقوم
اطر  الم    قبل   تقييم

       تشغيل
      

ية    الوقا    التدابير
ا را      ا

الحيا   دد ت التي اطر الم من
       والصحة

     
اطر      م بشأن

المنشأ في الصحية اطر والم   الحواد
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 muss sie vor körperlicher Misshandlung 
und vor sittlicher Gefährdung schützen 
und darf Jugendlichen unter 16 Jahren 
keine alkoholischen Getränke und  
Tabakwaren geben,

 hat einen Abdruck des Jugendarbeits-
schutzgesetzes und die Anschrift der 
zuständigen Arbeitsschutzbehörde im 
Betrieb auszulegen oder auszuhängen,

 hat, wenn mindestens drei Jugendliche im 
Betrieb tätig sind, einen Aushang über 
Beginn und Ende der regelmäßigen täg-
lichen Arbeitszeit und der Pausen an 
geeigneter Stelle im Betrieb anzubringen,

 hat ein Verzeichnis der bei ihm beschäf-
tigten Jugendlichen mit Namen, Ge-
burtsdatum und Wohnanschrift zu  
führen, in dem das Datum des Beginns 
der Beschäftigung enthalten ist.

 
 
 
 

 :  
 
  

بدني      يذا
قية اطر      وم

امشروبا     منت و كحولية
  التب

تشغيل    حماية قانون من ة نس تعلي
العمل حماية ة ي وعنوان   الشباب
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Tariföffnungsklausel 

Durch Tarifvertrag können in bestimmtem 
Umfang abweichende Regelungen von den 
Bestimmungen über die Arbeitszeiten, 
Schichtzeiten, Ruhepausen sowie über die 
Samstagsarbeit und über den Ausgleich für 
Sonn- und Feiertagsarbeit zugelassen werden.

Im Geltungsbereich eines solchen Tarifver-
trages kann auch ein nichttarifgebundener 
Arbeitgeber die tarifvertragliche Regelung 
durch Betriebsvereinbarung oder, wenn ein 
Betriebsrat nicht besteht, durch schriftliche 
Vereinbarung mit dem Jugendlichen über-
nehmen. In einem Ausbildungsverhältnis 
muss die Vereinbarung vom Erziehungsbe-
rechtigten genehmigt werden; in einem  
Arbeitsverhältnis kann der Jugendliche die 
Vereinbarung selbstständig abschließen.

Ein Tarifvertrag 
wird zwischen 
Arbeitgeber-
verbänden oder 
einzelnen Arbeit- 
gebern und 
Gewerkschaften 
vereinbart

  
  

 :  
: 

  
اتفاقيا برام يتم
بين ماعية

صحاب اتحادا
بين و العمل
عمل صحاب

ونقابا مستقلين
عمالية

: 
  

ماعية ال لاتفاقية الافتتاحي البند
  

       
       

     
      

      
  

        
بالاتفاقية   الملزم ير العمل  صاحب

         
         

        
         

       
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

 :  
: 

  
اتفاقيا برام يتم
بين ماعية

صحاب اتحادا
بين و العمل
عمل صحاب

ونقابا مستقلين
عمالية

: 
  

ماعية ال لاتفاقية الافتتاحي البند
  

       
       

     
      

      
  

        
بالاتفاقية   الملزم ير العمل  صاحب

         
         

        
         

       
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

 :  
: 

  
اتفاقيا برام يتم
بين ماعية

صحاب اتحادا
بين و العمل
عمل صحاب

ونقابا مستقلين
عمالية

: 
  

ماعية ال لاتفاقية الافتتاحي البند
  

       
       

     
      

      
  

        
بالاتفاقية   الملزم ير العمل  صاحب
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Wer als Arbeitgeber vorsätzlich oder fahrläs-
sig gegen die Vorschriften des Jugendar-
beitsschutzgesetzes verstößt, handelt ord-
nungswidrig und kann mit einer Geldbuße bis 
zu 15.000 EUR belegt werden.

Vorsätzliche Verstöße, durch die Kinder oder
Jugendliche in ihrer Gesundheit oder Arbeits-
kraft gefährdet werden, können sogar mit 
Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit 
Geldstrafe geahndet werden. Das gleiche gilt, 
wenn Verstöße beharrlich wiederholt werden.
Wer die Gefahr fahrlässig verursacht, kann 
mit Freiheitsstrafe bis zu sechs Monaten oder 
mit Geldstrafe bis zu 180 Tagessätzen be-
straft werden.

Straf- und Bußgeldvorschriften

Wer als Arbeit- 
geber vorsätzlich 
oder fahrlässig 
gegen die 
Vorschriften 
verstößt, kann 
mit einer Geld- 
buße belegt 
werden

  
 :  

: 
  

عمل صاحب كل
التشريعا ال ي

مال و عمد عن
بدف يعاقب قد
مالية  رامة

: 
  

والغراما العقوبا تشريعا
  

       
        

        
  يورو5  

  
       

        
ن   الس       بعقوبة

        
   

        
         

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 :  

: 
  

عمل صاحب كل
التشريعا ال ي

مال و عمد عن
بدف يعاقب قد
مالية  رامة

: 
  

والغراما العقوبا تشريعا
  

       
        

        
  يورو5  

  
       

        
ن   الس       بعقوبة
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Wenn es Fragen oder Probleme gibt…

In den Schulen und Berufsschulen sind die 
Lehrerinnen und Lehrer Ansprechpersonen. 
Während der Berufsausbildung im Betrieb 
stehen die Ausbilderinnen und Ausbilder in der 
Verantwortung. Weitere Ansprechpartner sind 
Jugend- und Auszubildendenvertreter, Be-
triebs- oder Personalräte sowie Gewerkschaf-
ten. 

Bei Problemen, die die Sicherheit bei der Ar-
beit betreffen und die sich trotz aller Bemü-
hungen im Betrieb nicht lösen lassen, kann 
man sich auch an die Arbeitsschutzbehörden 
wenden. Am Ende der Broschüre sind die  
Adressen zu finden.

Bei Fragen oder 
Problemen gibt es 
Ansprechpartner
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Weiterführende Informationen

Grundrechte in der Bundesrepublik Deutsch-
land – deutsch/arabisch
Herausgeber: Sächsisches Staatsministerium 
für Soziales und Verbraucherschutz, Ge-
schäftsbereich Gleichstellung und Integrati-
on, 2015; Download: https://publikationen.
sachsen.de/bdb/artikel/25483

Handreichung Betriebspraktika für Lehre-
rinnen und Lehrer
Herausgeber: Sächsisches Staatsministerium 
für Kultus, 2014; Download: https://publika-
tionen.sachsen.de/bdb/artikel/11735

Orientierungshilfe für Asylsuchende in 
Sachsen
Herausgeber: Sächsisches Staatsministerium 
für Soziales und Verbraucherschutz, Ge-
schäftsbereich Gleichstellung und Integrati-
on, 2015; in den Sprachen Arabisch, Rus-
sisch, Farsi, Englisch, Vietnamesisch und 
Deutsch verfügbar; Download unter: https://
publikationen.sachsen.de 

Viele Wege zum Erfolg - Das sächsische 
Schulsystem
Herausgeber: Sächsisches Staatsministerium 
für Kultus, 2015; in den Sprachen Arabisch, 
Deutsch, Englisch, Französisch und Persisch 
verfügbar; Download unter: https://publikati-
onen.sachsen.de

Broschüren 
können kostenfrei 
bestellt werden
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Adressen der Arbeitsschutzbehörden

Fragen im Einzelfall beantworten im Freistaat 
Sachsen folgende Ansprechpartner:

Sächsisches Staatsministerium
für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr
Wilhelm-Buck-Straße 2, 01097 Dresden
Telefon: 0351 564-8258
Telefax: 0351 451008 8576
E-Mail: arbeitsschutz@smwa.sachsen.de
www.smwa.sachsen.de
www.arbeitsschutz.sachsen.de

Landesdirektion Sachsen – 
Abteilung 5 Arbeitsschutz
Postanschrift: 
09105 Chemnitz

Besucheranschriften:
Dienststelle Dresden
Stauffenbergallee 2, 01099 Dresden
Telefon: 0351 825-5001
Telefax: 0351 825-9700
E-Mail: post.asd@lds.sachsen.de
www.lds.sachsen.de

Dienststelle Bautzen
Käthe-Kollwitz-Straße 17/ Haus 3,  
02625 Bautzen
Telefon: 03591 273-400
Telefax: 03591 273-460

Kontaktdaten

 :  
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الاتصال  بيانا

: 
  

العمل حماية ا ي عناوين
  

        
      :
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والنقل والعمل قتصاد ل

ilhelm-Buck-Straße 2, 01097 resden  
0351 564-8258 :  

0351 451008 8576 :  
لكتروني  بريد

ar eitsschutz@smwa.sachsen.de  
www.smwa.sachsen.de  

www.ar eitsschutz.sachsen.de  
  

ساكسونيا ولاية في المحلية دار ا
العمل5قسم بحماية ت الم

 :  
09105 Chemnitz  

  
الزيار :عناوين

درسدنمكتب
Stau en ergallee 2, 01099 resden  

0351 825-5001 :  
0351 825-9700 :  

 post.asd@lds.sachsen.de :  
www.lds.sachsen.de  

  
باوتسن مكتب

the- ollwitz-Straße 17  aus 3,  
02625 Bautzen  

03591 273-400 :  
03591 273-460 :  
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Unterabteilung 5, Arbeitsschutz Chemnitz
Reichsstraße 39, 09112 Chemnitz
Telefon: 0371 3685-0
Telefax: 0371 3685-100
E-Mail: post.asc@lds.sachsen.de

Dienststelle Zwickau
Lothar-Streit-Straße 24, 08056 Zwickau
Telefon: 0375 39032-0
Telefax: 0375 39032-20

Unterabteilung 5, Arbeitsschutz Leipzig
Braustraße 2, 04107 Leipzig
Telefon: 0341 977-5001
Telefax: 0341 977-1199
E-Mail: post.asl@lds.sachsen.de

Gesetz zum Schutz der arbeitenden 
Jugend
(Jugendarbeitsschutzgesetz   –   JArbSchG) vom 
12. April 1976 (BGBl I S. 965), zuletzt geän-
dert durch Art. 8a des Gesetzes vom 17. Juli 
2015 (BGBl I S. 1368)

Verordnung über den Kinderarbeits-
schutz
(Kinderarbeitsschutzverordnung   –  Kind 
ArbSchV) vom 23. Juni 1998 (BGBl I S. 1508)

Rechtsgrundlagen

Seite 34:  
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     1368( 
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